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DIE HOCHSCHULE ST.GALLEN
FUR WIRTSCHAFTS-
UND SOZIALWISSENSCHAFTEN



Vom Aufschwung und der allgemeinen Belebung der
Stadt St.Gallen in der Zeit nach dem zweiten Weltkriege
wurde nach einem langeren Entwicklungsstillstand auch
die Handels-Hochschule St.Gallen beriihrt. Es entspricht
einer alten und bewdhrten St.Galler Tradition, da3 man
beim Ausbau und bei der Neugestaltung der Hochschule
nicht an eine Verstaatlichung denken wollte. Vielmehr ent-
falteten sich sofort bedeutsame Krifte und Bemiihungen,
welche der Hochschule eine vollstindig neue und vor allen
Dingen eine selbstandige Tragerschaft zu geben suchten.
Zu dieser neuen Hochschultragerschaft schlossen sich drei
kraftige Gruppierungen zusammen, nimlich der Kanton
St.Gallen, die Stadt St.Gallen und das Kaufminnische
Directorium als Vertreterin der Wirtschaft. Durch den so-
genannten Hochschulrat wurde die dreifache Tragerschaft
dem Hochschulorganismus eingefiigt. Diese dreifache Tri-
gerschaft ist insofern von besonderer Bedeutung, als durch
jeden Triger dem Leben der Hochschule ganz verschiedene
Intentionen zustromen. Der Kanton St.Gallen verkorpert
die Idee der staatlichen Hoheit, und er besitzt gleichzeitig
die Oberaufsicht, die Stadt St.Gallen bringt den Gedanken
der Gemeinschaft und das Kaufmannische Directorium die
Intentionen der privaten Initiative. Die Hauptaufgabe der
dreifachen Tragerschaft ist zunichst die finanzielle Sicher-
stellung des Hochschulbetriebes. Die Kostenteilung wurde
so veranlagt, daB3 zunéchst das Kaufmannische Directorium
einen festen jahrlichen Beitrag von 40 ooo Franken er-
bringt, wahrend die verbleibenden Aufwendungen, nach
Abzug der Schulgelder usw., je zur Hilfte von Stadt und
Kanton St.Gallen getragen werden. Zurzeit betragen diese
Jahresaufwendungen fiir Stadt und Kanton St.Gallen je
500 000 Franken. Aus diesen wenigen zahlenméaBigen Hin-
weisen geht hervor, daB3 der Hochschulbetrieb zur Haupt-
sache zu gleichen Teilen von Stadt und Kanton St.Gallen
getragen wird. Bei den zahlreichen der Hochschule ange-
gliederten Instituten sind diese Verhaltnisse aber gerade
umgekehrt geordnet. Die verschiedenen Hochschulinstitute
werden von autonomen Forderergesellschaften getragen

16




und auch finanziert. Stadt und Kanton St.Gallen leisten
dagegen an den Betrieb der Institute nur untergeordnete
Jahresbeitrige. Der Hochschule sind zurzeit angegliedert
die Institute fiir AuBenwirtschafts- und Marktforschung,
fiir Verwaltungskurse, fiir gewerbliche Wirtschaft, fiir
Fremdenverkehr und Verkehrspolitik, fiir Versicherungs-
wirtschaft, fiir Betriebswirtschaft fiir Lateinamerika, und
fiir Agrarpolitik und Agrarrecht und sodann zwei For-
schungsstellen fiir Operations Research und Okonometrie
und fiir den Handel und eine Forschungsgemeinschaft fiir
Nationalokonomie.
Nachdem die Hochschule St.Gallen durch die neue Tréager-
schaft eine bedeutsame Festigung erfahren hat, konnte an
den Neubau der Hochschule auf dem Rosenberg herange-
treten werden. Das Baubediirfnis war durch die stark an-
gestiegene Zahl der Studierenden ausgewiesen (1962 =
968). Die Baukosten wurden auf 9 Mio Franken veran-
schlagt. An diese Baukosten leisteten Stadt und Kanton
St.Gallen wiederum Baubeitrige in der Hohe von 2,5 Mio
Franken. Durch eine imposante Spende derschweizerischen
Wirtschaft wurden g Mio Franken und aus dem Erlos des
alten Hochschulgebiudes etwa 1 Mio Franken aufgebracht.
Der Neubau ist inzwischen an schonster Lage auf dem
Rosenberg und mit freiem Blick zum Bodensee und ins
Appenzellerland der Vollendung entgegengefithrt worden
und hat in den Tagen vom 26. bis 29. Juni seine glanzvolle
Einweihung erfahren. Erwihnenswert ist aber vor allen
Dingen die Tatsache, daBB neben den eigentlichen Hoch-
schulneubauten einschlieBlich Turnhalle drei weitere Bau-
vorhaben auf der Grundlage privater Initiative gleich-
zeitig verwirklicht werden konnten. In Verbindung mit
dem Abendtechnikum und der Gesellschaft fiir technische
Ausbildung konnte mit dem Technologietrakt ein Ma-
schinenlaboratorium aufgerichtet werden. Ohne Beitrage
von Stadt und Kanton wurde fiir die zahlreichen Institute
ein eigenes Institutsgebaude projektiert und ausgefiihrt.
SchlieBlich gelang es, iiber eine freie Genossenschaft auch
17 noch ein Studentenheim der Vollendung entgegenzufiihren.




Wenn wir uns fiir einen Augenblick den neuen Hochschul-
bauten zuwenden, dann entdecken wir, dafl dem Ganzen,
aber auch allen Einzelheiten, ein ganz bestimmtes Bau-
gesetz zugrunde liegt. Dieses strenge architektonische Ge-
setz fiigt und formt den GrundriB3, die groBen Kuben, das
Hauptgebaude, die Aula, die Turnhalle, das Instituts-
gebaude und das Studentenheim. Das gleiche Baugesetz
offenbart sich in vielgestaltiger Abwandlung in den Fen-
stereinschnitten der Fassaden, in der Gliederung der Fen-
sterflichen, und es beherrscht auch die ganze Innenraum-
gestaltung bis zu den kleinsten Gebrauchsgegenstanden.
Auch an den Maflen jener vielgestaltigen GefaBformen,
welche die Blumen und Pflanzen auf dem Bauareal um-
schlieBen, erkennen wir die gleichen baugesetzlichen Prin-
zipien. Ja das Wasser im Bassin vor dem Hauptgebaude
fiigt sich diesem Baugesetz, aber auch das Licht strahlt aus
den vielfach verstreuten Beleuchtungskorpern, an denen
wiederum das gleiche Gesetz in iiberzeugender Weise ab-
gewandelt wird. SchlieBlich tritt dieses Baugesetz noch-
mals besonders in die Erscheinung, namlich dort, wo die
Flichen fiir den kiinstlerischen Schmuck zu bemessen
waren. Nicht nur die Luft, das Wasser, das Licht, auch die
Kunst fiigt sich beziehungsweise ordnet sich als sogenannte
integrierte Kunst der grundlegenden baugesetzlichen Kon-
zeption ein. Bleibt schlieBlich der Vollstandigkeit wegen
noch zu erwahnen, daf3 sich auch der Mensch, der sich auf
dem neuen Hochschulgelande bewegt, zwangslaufig den
unumstoBlichen Normen dieses Baugesetzes einordnen muf83.
Mit diesen wenigen Hinweisen wird aber doch deutlich,
wo die iliberragenden Akzente dieses groBziigigen Hoch-
schulbauwerkes zu suchen sind: namlich im vorherrschen-
den Baugesetz und im maBstablichen Prinzip, welche das
Ganze, aber auch jede Einzelheit zwingend erfassen und
umschlieBen.

Mit der neuen Tragerschaft und mit den neuen Bauten auf
dem Rosenberg hat der Entwicklungsgang der Hochschule
St.Gallen eine deutliche Festigung erfahren. Von der neuen
Tragerschaft miissen wir nunmehr die Briicke schlagen
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Vorderseite: Blick von
der Terasse der Bibliothek
auf den Vorplatz

Oben: Flugaufmnahme
der neuen Hochschulanlagen

Rechts: Haupteingang mit
Blick gegen die Aula

Nichste Seite:
Treppenhaus im Hauptgebidude
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zum inneren, geistigen Lebensbereich der Hochschule,
namlich zu ihrer sogenannten «Autonomie», zu ihrer
«Selbstandigkeit» und «Selbstverwaltung». Mit der Be-
trachtung der Hochschulautonomie lenken wir die Auf-
merksamkeit aus dem Bereiche der duBeren Dinge zu der
im Geiste gesetzten inneren Hochschulkonstitution. Wih-
rend sich die duBere Tragerschaft im sogenannten Hoch-
schulrat ein wirksames Organ geschaffen hat, schlieBen
sich im inneren Hochschulbereiche die Dozenten zum
Senat zusammen. Der Senat ist das oberste beschlieBende
Organ der akademischen Selbstverwaltung, wiahrend dem
Rektor die unmittelbare Leitung der Hochschule obliegt.
Wie nun aber kommt die Hochschulautonomie zustande?
Diese Hochschulautonomie ist nicht leicht zu umschreiben,
praktisch beruht sie indessen auf der Tatsache, daf3 die drei
Trager der Hochschule sich auf den durch den Hochschul-
rat gewiesenen Wirkenskreis beschranken und so dem
Senate und dem Rektor einen freien akademischen Raum
zur autonomen Gestaltung iiberlassen. Man kénnte auch
sagen, daB3 durch den Verzicht der Hochschultriager auf
interventionistische MaBnahmen die Freiheit, die Auto-
nomie und die Selbstandigkeit der Hochschule geschaffen
werden. Die akademische Freiheitist demnach an einen Ver-
zicht, an ein Opfer gebunden. Diese konstitutionelle Ver-
anlagung der Hochschule St.Gallen duBert sich mafBgeblich
in der Tatsache, dal Stadt und Kanton die eigentliche
Hochschulverwaltung den Hochschulbehorden iiberlassen
haben. Das Verwaltungspersonal einschlieBlich des Rek-
toratssekretdrs ist dem Rektor und nicht der Stadt oder
dem Kanton unterstellt. Die mit der Autonomie verbunn-
dene Selbstverwaltung setzt indessen voraus, daB} sich die
Dozenten neben der Forschung und der Lehre auch der
Verwaltung, der Organisation und der Entwicklung der
Hochschule annehmen. In diesem Sinne werden besondere
Verwaltungsaufgaben, wie die Liegenschaftsverwaltung,
die Finanzverwaltung, die Studienberatung usw., einzelnen
Mitgliedern des Lehrkorpers iiberbunden. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Hochschulautonomie und der Selbstver-




waltung liegen beim Rektorat, beim Senat und beim Hoch-
schulrat schwerste Verantwortungen. Wihrend der Hoch-
schulrat dem Senat und dem Rektorat die volle Freiheit fiir
den Aufbau der Hochschule gewihrt, muB ersich anderseits
auf eine absolut positive Zusammenarbeit abstiitzen kon-
nen. Diese Zusammenarbeit erfihrt immer wieder ihre
Probe bei der Abnahme der Jahresrechnung und mehr noch
bei der Aufstellung des Budgets. An diesen Geschiften
wird deutlich, daBl die Zusammenarbeit zwischen Hoch-
schulrat und Senat und Rektor von grof3tem Vertrauen be-
seelt sein muB. Ginge dieses Vertrauen in Briiche, dann
ware auch die Zusammenarbeit gefihrdet und mit dieser
die Hochschulfreiheit und die Hochschulautonomie. Die
Hochschulautonomie, das heiB3t die Freiheit, das Vertrauen,
die Zusammenarbeit, basiert letztlich auf der ideellen, das
heiflt moralischen Bereitschaft aller beteiligten Kreise. Der
Neubau der Hochschule steht heute, und er steht auch mor-
gen. Die Hochschulautonomie und die Hochschulfreiheit
bestehen morgen nur insoweit, als sie morgen und iiber-
morgen von den Beteiligten immer wieder neu geschaffen
werden. Die geistige Hochschulkonstitution ist niemals voll-
endet, an dieser mull dauernd mit den bedeutsamsten
menschlichen Kriaften gearbeitet werden. In diesem Sinne
hoffen wir, daB iiber den neuen Hochschulneubauten das
Licht einer freiheitlichen Konstitution in alle Zukunft
leuchten werde. Dieses Licht soll auch ein Zeichen dafiir
sein, daB3 der alte St.Galler-Geist bei der Gestaltung der
neuen Hochschule gliickhaft auferstanden ist.

Dr. Emil Anderegg, Stadtammann

24




	Die Hochschule St. Gallen für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

